Pewa Messtechnik GmbH

Weidenweg 21

58239 Schwerte

Betr.: EU Richtlinie 2002/95/EG („RoHS“)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit dem Elektrogesetz (ElektroG) vom 16. März 2005 hat die Bundesregierung die o.g. EU-Richtlinie (2002/95/EG „RoHS“) als eines der ersten Länder der EU in nationales Recht umgesetzt. Gerne bestätigen wir Ihnen, dass unsere Produkte alle gesetzlichen Bestimmungen termingerecht einhalten werden. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die von uns hergestellten Prüf- und Messgeräte definitionsgemäß im Sinne der o.g. Richtlinie bzw. des Elektrogesetzes Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorie 9 sind. Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorie 8 und 9 sind gemäß § 5 ElektroG die generellen Stoffverbote nicht zutreffend. 

Mit freundlichen Grüßen

K A R L  D E U T S C H

Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG

i.V.

(Horst Rademacher)

Du.: Pt

